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1. Einleitung

Energieeffiziente Modernisierung von Mehrfamilienhäusern des Sozialen Wohnungsbaus

Derzeit gibt es in der EU-15 über 2,5 Millionen Sozialwohnungen, damit hat sich mit der EU-Erweiterung 
auch die Zahl der Soziawohnungen signifikant erhöht. Viele dieser Gebäude wurden in den 60er Jahren des 
vergangenen Jahrhunderts errichtet – eine Gebäudeklasse, die baulich, konstruktiv und energetisch dringend 
Modernisierungslösungen erfordert. Ein großer Teil des Energiebedarfs dieser Gebäude könnte in einer kos-
teneffizienten Weise eingespart werden. 

Das europäisch geförderte Gemeinschaftsprojekt ROSH zur energieeffizienten Modernisierung im sozialen 
Wohnungsbau zielt darauf, integrierte Konzepte für energiesparende und nachhaltige Modernisierung zu 
entwickeln. Außerdem möchte ROSH sowohl den Markt für ambitionierte energiesparende Modernisierungs-
lösungen erweitern als auch Komfort und Lebensqualität der Mieter steigern. 

In dieser Unterlage wird der Sanierungsbedarf im Sozialen Wohnungsbau in einigen europäischen Ländern 
untersucht, welche ausführliche Informationen zu ihrer gegenwärtigen Lage bereitstellen.
Die betrachteten Länder sind Österreich (Region Steiermark), Deutschland (Land Niedersachsen), Irland 
(Dublin), Italien (Region Piemont, Provinzen Asti, Novara und Verbano-Cusio-Ossola) sowie Polen (Regionen 
Pommern und Ermland-Masuren). In der europäischen Definition bezieht sich die (deutsche) Bezeichnung 
„Sozialer Wohnungsbau“ auf die Bereitstellung von Wohnraum für Menschen mit niedrigem Einkommen.  
Das ROSH-Projekt konzentriert sich in erster Linie auf Mehrfamilienhäuser oder Wohnanlagen. 

Diese Analyse basiert auf vorhandenen Daten und auf Interviews, die von den Projektpartnern mit den Woh-
nungsunternehmen und Wohnungsverwaltungen vor Ort auf der Grundlage eines gemeinsam konzipierten 
Fragebogens durchgeführt wurden. Der Fragebogen erfasst allgemeine Angaben über das Land und die Re-
gionen, die wichtigsten Rechtsvorschriften, regionale Statistiken, Daten zur Einwohnerstruktur, Kosten sowie 
über typische Baukonstruktionen und die technische Gebäudeausrüstung. 

Die Ergebnisse der Analyse wurden in dieser Broschüre zusammengefasst. Eine doppelseitige Übersicht stellt 
die gegenwärtige Lage des sozialen Wohnungsbaus in den jeweiligen Partnerländern und -regionen dar.  
Weiterhin werden die wichtigsten Daten verglichen und wichtige Schlüsse gezogen. 

Ein Vergleich aller Ergebnisse und Informationen des Fragebogens befindet sich im Anhang. 
Alle Projektresultate werden auf der ROSH-Website www.rosh-project.eu veröffentlicht. 

Dezember 2006  Das ROSH-Team
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2. Partnerregionen und Partnerinstitutionen

Österreich mit der Region Steiermark 

AEE – Institut für Nachhaltige Technologien
Gleisdorf, Österreich
Ansprechpartner: Ernst Blümel
Tel.: +43 3112 588625
E-Mail e.bluemel@aee.at

Grazer Energie Agentur
Graz, Österreich
Ansprechpartner: Gerhard Lang
Tel.: +43 316 81184821
E-Mail lang@grazer-ea.at

Bulgarien

Black Sea Regional Energy Centre
Sofia, Bulgarien
Ansprechpartner: Noemy Moumdjian
Tel.: +35 92 9806854
E-Mail office@bsrec.bg

Deutschland mit der Region Niedersachsen

Architektenkammer Niedersachsen
Hannover, Deutschland
Ansprechpartner: Tim Wameling 
Tel.: +49 511 2809660
E-Mail tim.wameling@aknds.de

Institut für Bauforschung e. V.
Hannover, Deutschland
Ansprechpartner: Heike Böhmer 
Tel.: +49 511 9651613
E-Mail boehmer@bauforschung.de

target GmbH
Hannover, Deutschland
Ansprechpartner: Gabi Schlichtmann 
Tel.: +49 511 90968846
E-Mail schlichtmann@targetgmbh.de

Irland mit der Region Dublin

City of Dublin Energy Management Agency 
Dublin, Irland
Ansprechpartner: Edel Giltenane
Tel.: +35 3 14100562
E-Mail edel.giltenane@codema.ie
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Italien mit den Regionen Lombardei und Piemont 

Ambiente Italia srl 
Milano, Italien
Ansprechpartner: Chiara Wolter
Tel.: +39 02 277441
E-Mail chiara.wolter@ambienteitalia.it 

Agenzia Territoriale per la Casa di Asti 
Asti, Italien
Ansprechpartner: Ubaldo Sabbioni
Tel.: +39 0141 380901
E-Mail direzione@atc.asti.it 

Agenzia Territoriale per la Casa di Novara 
Novara, Italien
Ansprechpartner: Ing. Umberto Maria Luoni
Tel.: +39 0321 445180
E-Mail direzionetecnica@atc.novara.it 

Federcasa – Federazione Italiana per la Casa 
Roma, Italien
Ansprechpartner: Anna Maria Pozzo
Tel.: +39 06 47865430
E-Mail a.pozzo@federcasa.it 

Polen mit den Regionen Pommern und Ermland-Masuren

Baltycka Agencja Poszanowania Energii SA Agency 
Gdansk, Polen
Ansprechpartner: Katarzyna Grecka
Tel.: + 48 58 3475535
E-Mail kgrecka@bape.com.pl
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3. Allgemeiner Überblick zu den Ländern und Regionen

Die Auswertung der Marktsituation des Sozialen Wohnungsbaus in den beteiligten Ländern und Regionen 
basiert auf den Ergebnissen des im Rahmen des ROSH-Projekts speziell für diesen Zweck entwickelten Fragebo-
gens. Die wichtigsten Ergebnisse der ausgewerteten Fragebögen werden im vorliegenden Kapitel dargestellt. 
Der Fragebogen besteht aus 2 Teilen. Im ersten Teil wird insbesondere die Bedeutung des Begriffs „Sozialer 
Wohnungsbau“ in den einzelnen beteiligten Ländern hinterfragt. Darüber hinaus werden die wichtigsten 
gesetzlichen Aspekte im Sozialen Wohnungsbau sowie allgemeine Daten der einzelnen Länder abgefragt (z. B. 
Einwohnerzahl, Gesamtzahl der Wohnungen, prozentualer Anteil der Sozialwohnungen am Gesamtwohnungs-
bestand, Ausstattungsmerkmale der Sozialwohnungen).
Der zweite, ausführlichere Teil beschreibt die Stellung des sozialen Wohnungsbaus auf regionaler Ebene.  
Hier wurden insbesondere statistische Daten wie beispielsweise der prozentuale Anteil der Sozialwohnungen 
am Gesamtwohnungsbestand der Region, die Lage und Leerstandsrate sowie ein zukünftiger nutzungsgerech-
ter Ausbau dieser Wohnungen analysiert. Besonderes Interesse galt dabei vor allem der strukturellen Zusam-
mensetzung der Bewohner (Zusammensetzung der Familien, Arbeitslosenrate, durchschnittliches Nettoeinkom-
men, Nationalität) sowie der Auswertung der anfallenden Kosten (für Miete, Betrieb und Instandhaltung). Des 
Weiteren wurde der Gebäudebestand hinsichtlich Altersklasse und Energieverbrauch, Bauart, Renovierungs-
häufigkeit und typischer Baumängel sowie der Installationen (Heizungssystem und Heizenergie) untersucht. 
Eine umfassende Datensammlung zu den Fragebögen befindet sich im Anhang. Die Auswertung der gesam-
melten Daten sowie Quervergleiche der Ergebnisse sind in Kapitel 4 „Gegenüberstellung“ dargestellt. 

Es ist wichtig, hervorzuheben, dass sich die Definition und die Methoden zur Erfassung von „Heizgradtagen“ 
von Land zu Land unterscheiden und die erhobenen Werte daher nicht direkt vergleichbar sind. Nichtsdes-
toweniger spiegeln die vorgestellten Werte der „Heizgradtage“ den Heizwärmebedarf der teilnehmenden 
Länder und Regionen wider. 
In Österreich, Deutschland und Polen werden Heizgradtage bestimmt durch die Differenz von einer 
Standard-Innentemperatur (19 °C in Österreich und Polen, 20 °C in Deutschland) und der jeweiligen durch-
schnittlichen Tagesaußentemperatur (Mittel aus höchster und niedrigster Tagestemperatur). Als Heizgradtage 
gelten nur Tage, an denen die durchschnittliche Außentemperatur geringer ist als die Bezugstemperatur bzw. 
die so genannte Heizgrenze (12 °C in Österreich und Polen, 15 °C in Deutschland). In Italien bilden eben-
falls Unterschiede von Innen- und Außentemperatur die Berechnungsgrundlage für Heizgradtage. Die Länge 
der Heizperiode (Heiztage) ist jedoch nach den unterschiedlichen klimatischen Gegebenheiten festgelegt 
und vom nationalen Standard bestimmt (d. h. unabhängig von den Außentemperaturen). In Irland werden 
Heizgradtage bestimmt, indem 
durchschnittliche Außentem-
peraturen von einer festgeleg-
ten Basistemperatur (15,5 °C) 
abgezogen werden. Im Jahres-
überblick werden nur Tage mit 
Außentemperaturen unter 15,5 
°C berücksichtigt. Es wird also 
vorausgesetzt, dass bei Außen-
temperaturen ≥ 15,5 °C eine 
Beheizung der Innenräume für 
die Behaglichkeit nicht notwen-
dig ist. 

Die folgende Abbildung zeigt 
die unterschiedlichen Situ-
ationen des sozialen Woh-
nungsbaus in den einzelnen 
Partner-Ländern hinsichtlich der 
Einwohnerzahl, des Gesamt-
wohnungsbestandes sowie des 
darauf bezogenen prozentualen 
Anteils von Sozialwohnungen.

Abbildung 1: Allgemeiner Überblick über Einwohnerzahl, Gesamtwohnungsbestand 
und den prozentualen Anteil von Sozialwohnungen. Erstellung: IFB, 2006
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Österreich

Allgemeine Angaben zu Österreich 

Größe des Landes: 83.871 km²

Einwohnerzahl: 8,2  Millionen 

Anzahl der Wohneinheiten: 3,9 Millionen (Gesamtbestand)

Anteil der Sozialwohnungen
am Gesamtwohnungsbestand: 20,6 %

Abbildung 2: Charakteristisches Photo eines Objektes des 
sozialen Wohnungsbaus in Eisenerz; Quelle: AEE INTEC

Kurze Definition des Begriffs „Sozialer Woh-
nungsbau“ 
• Es gibt keine spezielle Definition des Begriffs „Sozi-

aler Wohnungsbau“. 
• Üblicherweise wird der Begriff verwendet, wenn 

es sich um bestimmte Gebäudeeigentümer oder 
Vermieter handelt, wie z. B. Gemeinden oder 
gemeinnützige Wohnungsbaugenossenschaften.

Mietberechtigung für Sozialwohnungen

Die Kriterien sind gemäß den Bestimmungen der 
neun Bundesländer unterschiedlich, aber grund-
sätzlich muss der Mieter einen Bedarf an einer 
Sozialwohnung haben, darüber hinaus sind eben-
so Einkommensgrenzen sowie die Familiengröße 
relevant.

Relevante Gesetze, Vorschriften oder Stan-
dards für sozialen Wohnungsbau

• (Mietrechtsgesetz, Bundesgesetzblatt 
Nr. 520/1981, mit vielen Änderungen, die letzte 
wurde mit dem Bundesgesetzblatt Nr. 71/2002 
umgesetzt)

• Wohnungsgemeinnützigkeitsgesetz, Bundesge-
setzblatt Nr. 139/1979, mit vielen Änderungen, 
die letzte wurde mit dem Bundesgesetzblatt 
Nr. 47/2001)

Merkmale der Sozialwohnungen 

Durchschnittsgröße: 65,7 m²

Durchschnittliche Anzahl der Räume: 3,4

Durchschnittliche Anzahl der 
Bewohner pro Wohneinheit: 2,05
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Steiermark

Allgemeine Angaben zur Steiermark

Hauptstadt: Graz

Größe der Region: 16.392 km²

Einwohnerzahl: 1,2 Millionen 

Anzahl der Wohneinheiten: 532.470 (Gesamtbestand)

Heizgradtage*: 3.515
* ermittelt gemäß länderspezifischer Definition

Zusammenfassung

Rund 20 Prozent des Gebäudebestands in Österreich sind Sozialwohnungen. Von diesen 20 Prozent gehören 
9 Prozent Gemeindewohnungen und 11 Prozent gemeinnützigen Wohnbauträgern. Die durchschnittliche 
Wohnungsgröße im sozialen Wohnungsbau beträgt 65,7m². 
Weiterhin ist festzustellen, dass ungefähr ein Drittel des Sozialen Wohnungsbaus in Österreich in den Jahren 
von 1961–1980 erbaut worden ist. Diese Gebäudeklasse hat einen durchschnittlichen Heizwärmebedarf von 
250kWh/m²a. Diese Gebäude haben ein großes Sanierungspotenzial und in den meisten Fällen sind größere 
Sanierungsarbeiten notwendig. Hauptziele der Sanierung sollten einerseits die Senkung des Anteils fossiler 
Brennstoffe und andererseits die Erhöhung des Wohnkomforts für die Bewohner sein.

Abbildung 4: Verteilung von Sozial-
wohnungen in der Region;  
Erstellung: IFB, 2006Abbildung 3: Beispiel für sanierte Sozialwohnungen in der Steiermark: Gasen 26 

in Gasen; Quelle: AEE INTEC

Graz

Österreich

Steiermark
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Deutschland

Abbildung 5: Charakteristisches Photo eines Objektes des 
sozialen Wohnungsbaus in Hannover; Quelle: GBH

Kurze Definition des Begriffs „Sozialer Woh-
nungsbau“
• Bereitstellung von Wohnungen auf dem Woh-

nungsmarkt für bedürftige Personen, die durch 
öffentliche Mittel / Fonds gefördert werden. 

• Die Art und die Höhe der Fördermittel hängt von 
den jeweiligen jährlichen Wohnungsbauförde-
rungsprogrammen der Bundesländer ab (betrifft 
sowohl Miet- als auch Eigentumswohnungen).

• Die Förderhöhe hängt von der Einkommens- 
höhe ab.

Mietberechtigung für Sozialwohnungen

• Es gelten Einkommensgrenzen, Niedersachsen 
orientiert sich an Bundesvorschriften.

 Bruttoeinkommen: 
 1 Person: 12.000 € / a
 2 Person: 18.000 € / a
 + Person: + 4.100 € / a
 pro Kind: +   500 € / a
• Die Landesregierungen können in Sonderfällen 

Abweichungen bis 60 % über diesen Grenzen 
genehmigen.

Relevante Gesetze, Vorschriften oder Stan-
dards für sozialen Wohnungsbau

• (1. und) 2. Wohnungsbaugesetz (1956) und 
Wohnraumförderungsgesetz (2002)

• Wohnraumförderungsprogramme der Länder und 
deren Richtlinien und Empfehlungen

• Wohnungsbindungsgesetz und Zweckentfrem-
dungsgesetz

• Miethöhegesetz und Bürgerliches Gesetzbuch
• Niedersächsisches Gesetz über den Abbau der 

Fehlsubventionierung im Wohnungswesen sowie 
dessen Durchführungsverordnung 

Allgemeine Angaben zu Deutschland 

Größe des Landes: 357.050 km²

Einwohnerzahl: 82,4  Millionen 

Anzahl der Wohneinheiten: 39,4 Millionen (Gesamtbestand)

Anteil der Sozialwohnungen
am Gesamtwohnungsbestand: 4,8 %

Merkmale der Sozialwohnungen 

Durchschnittsgröße: 60,2 m²

Durchschnittl. Anzahl der Räume: ohne Angabe

Durchschnittliche Anzahl der 
Bewohner pro Wohneinheit: ohne Angabe
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Niedersachsen

Zusammenfassung

Der Soziale Wohnungsbau in Deutschland ist geprägt von einer seit dem Zweiten Weltkrieg historisch ge-
wachsenen Struktur. Die Ziele dieses inzwischen über 60-jährigen Zeitraums gehen von der schlichten Wohn-
raumversorgung weiter Bevölkerungsteile in der Nachkriegsperiode bis hin zur dezidierten Unterstützung 
benachteiligter Personengruppen in der heutigen Programmatik. Neben dem historischen Kontext führt die 
föderale Struktur der Wohnungspolitik ebenfalls zu einem aus bundesweiter Sicht stark uneinheitlichen Bild. 
Die Wohnraumförderung war zudem seit dem zweiten Wohnungsbaugesetz ab 1956 auch auf die Schaf-
fung von Eigentumsmaßnahmen ausgelegt, so dass auch hinsichtlich der architektonischen bzw. baulich-
konstruktiven Ausprägung keine homogene Struktur vorzufinden ist.

Abbildung 7: Verteilung von Sozial-
wohnungen in der Region;  
Erstellung: IFB, 2006Abbildung 6: Beispiel für sanierte Sozialwohnungen in Niedersachsen: Tordens-

kiold Straße in Hannover Laatzen; Quelle: IFB

Deutschland

Hannover

NiedersachsenAllgemeine Angaben zu Niedersachsen

Hauptstadt: Hannover

Größe der Region: 47.619 km²

Einwohnerzahl: 8,0 Millionen 

Anzahl der Wohneinheiten: ca. 3.657.200 (Gesamtbestand)

Gradtagzahlen*: ca. 3.821
* ermittelt gemäß länderspezifischer Definition
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Irland

Abbildung 8: Charakteristisches Photo eines Objektes des 
sozialen Wohnungsbaus in Dublin; Quelle: CODEMA

Kurze Definition des Begriffs „Sozialer Woh-
nungsbau“

• Es gibt keine rechtsverbindliche Definition des 
Begriffs „Sozialer Wohnungsbau“.

• Allgemein werden als „Sozialer Wohnungsbau“ 
Unterkünfte betrachtet, die für Menschen zur Ver-
fügung gestellt werden, die ein geringes Einkom-
men haben oder momentan nicht in der Lage sind, 
eine angemessene Unterkunft zu mieten oder zu 
kaufen.

Mietberechtigung für Sozialwohnungen

• Obdachlos oder bedürftig aus Altersgründen 
• Derzeitig zu beengte Wohnsituation
• Minderjährige Personen ohne Unterkunft in einer 

Familie oder Einrichtung
• Bedürftige aus medizinischen oder pflegerischen 

Gründen
• Behinderte 
• Personen, die laut der örtlichen Behörden der-

zeit nicht in der Lage sind, ihre Unterkunft aus 
eigenen Stücken zu bezahlen oder eine alternative 
Unterkunft zu erhalten.

Relevante Gesetze, Vorschriften oder Stan-
dards für sozialen Wohnungsbau

• Lokale Regierungsverordnung 1998 (Nr. 33 von 
1998) 

• Wohnungsbaufinanzierungsgesetz 1966
• Planungs- und Entwicklungsgesetz (Novelle) 2002 

(Nr. 32 von 2002) 
• Wohnungsbaugesetz (verschiedene Regelungen) 

1992
• Wohnungsbaugesetz (verschiedene Regelungen) 

2004 (Nr. 9 von 2004) 
• Nationaler Entwicklungsplan 2000 bis 2006 
• Wohnungsbaugesetz 1966und 1988
• Gesetz für Wohnungsstandards 1993

Allgemeine Angaben zu Irland 

Größe des Landes: 70.286 km²

Einwohnerzahl: 3,9  Millionen 

Anzahl der Wohneinheiten: 1,3 Millionen (Gesamtbestand)

Anteil der Sozialwohnungen
am Gesamtwohnungsbestand: 8,4 %

Merkmale der Sozialwohnungen 

Durchschnittsgröße: 65 m²

Durchschnittliche Anzahl der Räume: 4,6

Durchschnittliche Anzahl der 
Bewohner pro Wohneinheit: 3,3
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Dublin 

Zusammenfassung

Der Anteil des sozialen Wohnungsbaus beträgt 8,4 % am landesweiten Gesamthausbestand und 83 % 
davon werden von öffentlichen Einrichtungen verwaltet. Die Bereitstellung von Sozialwohnungen gehört üb-
licherweise zu den Aufgaben der lokalen Behörden. Ergänzend dazu haben jedoch mittlerweile auch private 
Wohnungsträger die Aufgabe übernommen, Wohnraum für Familien mit geringem Einkommen und andere 
Bedürftige bereitzustellen. Dieses Angebot wird in der Regel als eine freiwillige, lokale Antwort auf einen 
sozialen Bedarf gesehen, welcher sich sowohl am Bedarf nach Unterkünften als auch an anderen wichtigen 
Dienstleistungen orientiert.

Abbildung 10: Verteilung von Sozial-
wohnungen in der Region;  
Erstellung: IFB, 2006Abbildung 9: Beispiel für eine Sanierung von Sozialwohnungen in Bridgefoot 

Street, Dublin; Quelle: CODEMA

Dublin

Irland
Allgemeine Angaben zu Dublin

Hauptstadt: Dublin

Stadtgebiet: 117,6 km²

Einwohnerzahl: 0,5 Millionen 

Anzahl der Wohneinheiten: 180.000 (Gesamtbestand)

Heizgradtage*: 2.269
* ermittelt gemäß länderspezifischer Definition
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Italien

Abbildung 11: Charakteristisches Photo eines Objektes des 
sozialen Wohnungsbaus in Novara; Quelle: ATC Novara

Kurze Definition des Begriffs „Sozialer Woh-
nungsbau“
Es gibt keine rechtsverbindliche Definition. Es wer-
den jedoch zwei verschiedene Arten von sozialem 
Wohnungsbau je nach Ziel und Art der Finanzie-
rung unterschieden:
• öffentlicher Wohnungsbau mit Mietwohnung für 

Menschen mit geringem Einkommen  
• geförderter Wohnungsbau – entweder als Ei-

genheim oder zur Miete – für Familien mit etwas 
besserem Einkommen 

Mietberechtigung für Sozialwohnungen  

• Einkommensschwache Personen
• Einkommensgrenze pro Haushalt wird von der 

regionalen Behörden festlegt 
• Mietehöhe wird von den regionalen Behörden in 

Relation zum Einkommen definiert 
• Vergabe aufgrund von Wartelisten, die von der 

zuständigen Kommune verwaltet werden

Relevante Gesetze, Vorschriften oder Stan-
dards für sozialen Wohnungsbau

• Es gibt keine nationalen Zuständigkeitsrichtlinien 
• Seit 1998 wurde die Zuständigkeit den regionalen 

und lokalen Behörden übertragen
- DL 112/1998: Kompetenzen der nationalen Re-

gierung aufgrund von sozialen Zielsetzungen und 
von Qualitätsstandards für öffentliche Wohnun-
gen 

- L 3 /2001: Totale Dezentralisierung der Woh-
nungsbaurichtlinien auf die lokale Ebene. Die 
nationale Regierung übernimmt nur noch Zustän-
digkeiten für Bereiche von allgemeinem Interesse, 
jede Region hat eigene Richtlinien erlassen.

Allgemeine Angaben zu Italien 

Größe des Landes: 301.230 km²

Einwohnerzahl: 58,8  Millionen 

Anzahl der Wohneinheiten: 26,5 Millionen (Gesamtbestand)

Anteil der Sozialwohnungen
am Gesamtwohnungsbestand: 4 %

Merkmale der Sozialwohnungen 

Durchschnittsgröße: 70 m²

Durchschnittliche Anzahl der Räume: 3,5

Durchschnittliche Anzahl der 
Bewohner pro Wohneinheit: 3
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Region Piemont, Provinzen Asti, Novara und Verbano-Cusio-Ossola

Zusammenfassung

Der soziale Wohnungsbau in Piemont entstand Anfang des 19. Jahrhunderts, besonders in den größeren 
Städten. Die meisten Gebäude im Bestand wurden vor 1980 gebaut. Der Anteil der sozialen Wohnungen am 
Gesamtbestand beträgt 3,5 %, der Bedarf steigt jedoch ständig. Die Bewohner von Sozialwohnungen sind 
zum Großteil ältere Menschen (30–35%). Die Instandhaltung der Gebäude ist seit der Einführung einer neu-
en Gesetzgebung schwieriger geworden, da es keine Strukturfonds für reguläre Instandhaltungen mehr gibt 
und auch Fördertöpfe für Neubau 1998 gestrichen wurden (bis dahin war es Praxis, eine Steuerabgabe von 
1 % auf alle Einkommen dafür vorzusehen). Die neue Option, Wohnungen aus dem öffentlichen Bestand 
mit gesetzlich festgelegten Beschränkungen (L 560/1993) und Preisen, die sich am Marktwert orientieren 
(etwa 30 % Kaufpreis des regulären Marktpreises), an Mieter zu verkaufen, hat eine schwierige neue Situati-
on geschaffen. Die neuen Eigentümer sind oft nicht in der Lage, Instandhaltung oder Modernisierungsmaß-
nahmen zu finanzieren und die öffentlichen Verwaltungen haben Probleme, Maßnahmen bei einer gemisch-
ten Eigentümerzusammensetzung durchzusetzen. 

Abbildung 12: Verteilung von Sozialwohnungen in den Provinzen Novara und 
Verbano-Cusio-Ossola (links) sowie in der Provinz Asti (rechts); 
Erstellung: IFB, 2006

Allg. Angaben  Region Piemont  Provinz Asti Provinz Novara
  und Verbano-Cusio-Ossola
Hauptstadt: Turin Asti Novara und Verbania

Größe der Provinzen: 25.399 1.493 3.594 km²

Einwohnerzahl: 4,2 0,2 0,5 Millionen

Anzahl der Wohn-
einheiten: 1.790.022 88.410 209.418 (Gesamtbestand)

Heizgradtage*: 2.617 ca. 2.600 ca. 2.450
* ermittelt gemäß länderspezifischer Definition

Asti

Italien

Novara und  
Verbano-Cusio-Ossola

Piemont
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Polen

Abbildung 13: Charakteristisches Photo eines Objektes des 
sozialen Wohnungsbaus in Gdynia; Quelle: BAPE

Kurze Definition des Begriffs „Sozialer Woh-
nungsbau“
• Es gibt keine rechtsverbindliche Definition des 

Begriffs „Sozialer Wohnungsbau“ in Polen. 
• Im Rahmen dieses Projekts werden Mehrfamilien-

häuser als Sozialwohnungen definiert, sofern sie 
in Besitz des Staates, der Kommunen, von Woh-
nungsgenossenschaften und Wohnungsbaugesell-
schaften sind und nicht vor dem Jahr 2000 gebaut 
wurden. 

Mietberechtigung für Sozialwohnungen

• Vermietung von Wohnungen aus dem öffent-
lichen Bestand an berechtigte Personen (z. B. 
aufgrund geringen Einkommens) werden nach 
den Vorschriften geregelt, die von den lokalen 
Behörden verabschiedet wurden. 

• Mitglied einer Wohnungsgenossenschaft kann 
eine natürliche Person sein, die sich an den allge-
meinen Baukosten oder anderen Kosten beteiligt. 

Relevante Gesetze, Vorschriften oder Stan-
dards für sozialen Wohnungsbau

• Polen 2025. Langfristige Strategie für Nachhaltige 
und Ausgewogene Entwicklung 

• Strategie für Sozialpolitik 2007 bis 2013
• Nationale Kohäsionsstrategie 2007 bis 2013
• Gesetz zur Selbstregierung von Kommunen 

(Amtsblatt 2001 Nr. 142 pos. 1591)
• Gesetz zum Schutz der Mieterrechte, zum 

kommunalen Wohnungsbau und zur Änderung 
des bürgerlichen Gesetzbuches (Amtsblatt 2001, 
Nr. 71, pos. 733)

• Bauordnung (7. Juli 1994, mit späteren Änderun-
gen) 

Allgemeine Angaben zu Polen 

Größe des Landes: 312.685 km²

Einwohnerzahl: 38,2  Millionen 

Anzahl der Wohneinheiten: 12,7 Millionen (Gesamtbestand)

Anteil der Sozialwohnungen
am Gesamtwohnungsbestand: 45,7 %

Merkmale der Sozialwohnungen 

Durchschnittsgröße: 51,2 m²

Durchschnittliche Anzahl der Räume: 3,1

Durchschnittliche Anzahl der 
Bewohner pro Wohneinheit: 3,03
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Pommern und Ermland-Masuren

Zusammenfassung

Die einzige festgelegte Definition von „sozialem Wohnungsbau“ trifft nur auf eine sehr begrenzte Anzahl von 
Wohnungen zu, über die nur die Kommunen verfügen können. Es gibt in etwa 32.000 derartige Wohnungen 
in Polen (das sind 2,3 % des Bestands in kommunalen Besitz und 0,24 % des Gesamtwohnungsbestands). 
Dieser Anteil ist nur für sozial benachteiligte Gruppen vorgesehen. Eine Erweiterung der Definition auf Woh-
nungen, die von Personen mit geringem Einkommen bewohnt werden oder die erst vor kurzem privatisiert 
wurden, erhöht die Anzahl der relevanten Wohnungen deutlich. Als „Personen mit geringem Einkommen“ 
werden diejenigen verstanden, die nicht in der Lage sind, ein Eigenheim zu bauen oder zu erwerben. Dies 
bedeutet, dass alle Wohnungen von Genossenschaften, Kommunen, dem Staat oder von Wohnungsbaugesell-
schaften in diese Kategorie fallen. Unter „vor kurzem privatisierte Wohnungen“ sind diejenigen zu verstehen, 
die bis 1990 in Besitz von Genossenschaften, Kommunen, dem Staat oder Wohnungsbaugesellschaften waren 
und aufgrund der neuen Gesetzgebung von 1994 an die Mieter veräußert wurden. Jedoch sollten nicht alle 
Mietwohnungen als sozialer Wohnungsbau betrachtet werden. Insbesondere die Mehrfamilienhäuser, die nach 
2002 errichtet wurden und einen höheren technischen Standard besitzen, können aufgrund neuer Kreditpro-
gramme von Familien mit einem mittleren und höheren Einkommen erworben oder vermietet werden. 

Abbildung 14: Verteilung von Sozialwohnungen in den Regionen Pommern 
(links) und Ermland-Masuren (rechts); Erstellung: IFB, 2006

Allgemeine Angaben   Pommern  Ermland-Masuren

Hauptstadt: Gdansk Olsztyn 

Größe der Regionen: 18.293 24.192 km²

Einwohnerzahl: 2,2 1,4 Millionen

Anzahl der Wohn-
einheiten: 658.920 453.960 (Gesamtbestand)

Heizgradtage*: 3.921 3.975 
* ermittelt gemäß länderspezifischer Definition

Gdansk

Polen

Ermland-
Masuren

Pommern
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4. Gegenüberstellung

Im Folgenden werden die Hauptthemen der Marktanalyse in den ROSH-Partnerregionen, Steiermark (Öster-
reich), Niedersachsen (Deutschland), Dublin (Irland), den Provinzen Asti sowie Novara und Verbano-Cusio-Os-
sola (Italien) sowie Pommern und Ermland-Masuren (Polen) evaluiert.

Generell kann gesagt werden, dass sich einige Schwierigkeiten daraus ergaben, vergleichbare Daten aus 
den verschiedenen Regionen zu erhalten. Ein Beispiel: In einigen betrachteten Ländern wie Irland, Polen und 
Italien gibt es keine offizielle Definition des Begriffs „sozialer Wohnungsbau“, in anderen wie Österreich ist 
der Begriff nicht ausdrücklich in der Gesetzgebung und in den Normen definiert. Auch in Deutschland war es 
schwierig, obwohl die Bezeichnung „sozialer Wohnungsbau“ definiert ist, Informationen zu erhalten weil bei 
den vorhandenen Daten nicht immer unterschieden wird zwischen den Bezeichnungen „sozial“ und „sozialer 
Wohnungsbau“.

Es werden die bedeutendsten Themen und die Inhalte der Marktanalyse verglichen. Dennoch stellt dies keine 
erschöpfende Analyse des Sozialen Wohnungsbaus in den betrachteten Regionen dar.

Die allgemeinen Angaben zu den Ländern (wie Bevölkerung, Anzahl der Wohnungen und prozentueller 
Anteil der Sozialwohnungen am gesamten Gebäudebestand) sind bereits in Abb. 1 auf Seite 9 dargestellt 
worden. Der Soziale Wohnungsbau hat einen sehr unterschiedlichen Stellenwert in den analysierten Ländern, 
sowohl in absoluten Zahlen als auch prozentual. In Italien, Deutschland und Irland beispielsweise fallen unter 
den Sozialen Wohnungsbau nur 4 %, 4,8 % und 8,4 % des gesamten Gebäudebestands, während es in 
Österreich 20 % sind. Andererseits ist die Situation in Polen so, dass fast 50 % des Gebäudebestands aus 
Sozialem Wohnungsbau besteht. Der Grund dafür ist in der Definition des Begriffs Sozialer Wohnungsbau im 
Rahmen dieses Projekt zu suchen: Dazu zählen Mehrfamilienhäuser im Besitz des Staates, von Gemeinden 
und Wohnungsbauträgern, die vor dem Jahr 2000 errichtet worden sind. Auch in absoluten Zahlen hat Polen 
einen größeren Anteil an Sozialwohnungen (5,7 Millionen), während Irland (mit 100.000) den geringsten hat.
Wie auch immer, diese Zahlen lassen sich nicht gerade leicht vergleichen, da die Definition des Begriffs Sozia-
ler Wohnungsbau in den ROSH-Ländern unterschiedlich ist und infolgedessen auch die Anzahl der Wohnun-
gen, die unter diese Bezeichnung fallen. 
Die Analyse der Situation in den ROSH-Partnerregionen ergibt einen leichten Unterschied zu den nationalen 
Resultaten. Und zwar ist der Anteil des Sozialen Wohnungsbaus in den Provinzen Asti, Novara und Verbano-
Cusio-Ossola (Italien), in Dublin (Irland) sowie in den Regionen Pommern und Ermland-Masuren (Polen) den 
nationalen Anteilen (mit jeweils 3,5 %, 11 % und 50 % vom gesamten regionalen Gebäudebestand) sehr 
ähnlich, während die Anteile in Niedersachsen (Deutschland) und in der Steiermark (Österreich) viel niedriger 
(2,5 % und 8,6 %) sind. Im Allgemeinen befindet sich die Mehrzahl der Sozialwohnungen im städtischen 
oder im vorstädtischen Gebiet. Der Bedarf an Sozialwohnungen ist in allen Regionen steigend, außer in Nie-
dersachsen (fallend) und in der Steiermark (leicht fallend).

Was die Eigenschaften der Sozialwohnungen betrifft, kann grundsätzlich gesagt werden, dass diese in 
den Partnerregionen sehr ähnlich sind: Die durchschnittliche Größe einer Wohnung liegt zwischen 51 m² in 
Polen und 70 m² in Italien, wohingegen es in den anderen drei Ländern um die 65 m² sind. Die durchschnitt-
liche Anzahl der Räume variiert zwischen 3,1 in Polen und 4,3 in Irland, während die Anzahl der Bewohner je 
Wohnung in Irland mit 3,3 Personen höher und mit 2,05 Personen je Wohnung in Österreich sehr niedrig ist.

Daten über die Eigentumsverhältnisse sind nicht für alle Länder verfügbar. In Italien sind mehr als die Hälfte 
(64,2 %) des Sozialen Wohnungsbaus in öffentlicher Hand ebenso wie in Irland, wo mehr als 80 % sich im 
Besitz der Gemeinden befindet. In Polen sind ca. 70 % des Sozialen Wohnungsbaus im Besitz von Genossen-
schaften.
Zusätzlich kann angemerkt werden, dass, obwohl der Soziale Wohnungsbau generell mit Sozialmiete assozi-
iert wird, etliche Wohnungsgesellschaften Eigentumswohnungen bauen und manchmal auch verwalten.

Auf Grund der Komplexität und Vielfältigkeit der gesetzlichen Bestimmungen, Unterstützungs- und Darle-
hensprogramme und Förderkriterien ist eine detailliertere Übersicht zu diesen Themen im Anhang zu finden. 

Bezüglich der Bewohnerstruktur von Sozialwohnungen zeigt die Analyse, dass die gesammelten Daten sehr 
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heterogen und damit schwer vergleichbar sind. Im Allgemeinen kann gesagt werden, dass in fast jedem Land 
eine oder zwei Personen in einer Wohnung leben, wohingegen in Italien Familien mit einem Durchschnitt von 
2 Kindern und Senioren vorherrschend sind. 
Die Arbeitslosenrate bei Bewohnern von Sozialwohnungen ist speziell in Dublin (55 %) und in der Provinz Asti 
(42 %) sehr hoch, während sie in der Provinz Novara und Verbano-Cusio-Ossola nur 15 % und in Niedersach-
sen nur 14 % beträgt.
Die Zahl der Immigranten variiert zwischen 12 % für die Provinz Novara und Verbano-Cusio-Ossola und für 
Niedersachsen sowie 9,5 % in der Steiermark und in der Provinz Asti.

Die Mietkosten zwischen den unterschiedlichen Partnerregionen zeigen deutliche Abweichungen, sowohl 
bezüglich Einheitlichkeit der durchschnittlichen Mietkosten im Sozialen Wohnungsbau als auch bezüglich der 
Vergleichbarkeit des Gesamtgebäudebestands und des Sozialwohnungsanteils. 
Niedersachsen und die Steiermark haben die höchsten durchschnittlichen Mietkosten für Sozialwohnungen 

(bis zu 5,2 €/m²), während in 
Italien, Irland und Polen die Miet-
kosten sehr gering sind (zwischen 
0,16 und 2,36 €/m²). Die größte 
Differenz ist aber in Irland vor-
handen, wo die Mietkosten für 
Sozialwohnungen weniger als ein 
Fünftel der Mietkosten des gesam-
ten Gebäudebestands ausmachen. 
Im Gegensatz dazu hat Nieders-
achsen die höchsten Mietkosten, 
verglichen mit jenen des gesamten 
Gebäudebestands (etwa 20 % 
niedriger).

Wie in Tabelle 1 ersichtlich, sind 
auch signifikante Unterschiede 
bei den Institutionen, welche 
für die Begleichung von Miete 
und Betriebskosten aufkommen, 

vorhanden. Wie erwartet, werden die Miet- und Betriebskosten nicht vollständig von den Mietern bezahlt, 
sondern diese werden von verschiedenen Institutionen auf unterschiedlichen Ebenen unterstützt. In Nieder-
sachsen können Mieter in Fällen extremer Armut um spezielle Mietförderungen bei der Sozialhilfe ansuchen. 
Eine andere Alternative ist, dass Wohnungsbaugesellschaften auf einen Teil der Miete verzichten. Diese Praxis 
wird häufig angewandt, um keine Mieter zu verlieren. 

Die Analyse der Charakteristika von Sozialwohnungsbauten macht deutlich, dass die Gebäudetopologien 
in den Partnerländern sehr unterschiedlich sind. Dies zeigt die Komplexität des Gebäudebestands in Europa 

Tabelle 1: Institutionen und / oder Personen, die für Miete und Betriebskosten für Sozialwohnungen in den Partnerregio-
nen aufkommen

Mietkosten Betriebskosten

Steiermark Bewohner, öffentliche Institutionen Bewohner, öffentliche Institutionen

Niedersachsen Bewohner, soziale Institutionen Bewohner, soziale Institutionen

Novara und Verbano-
Cusio-Ossola

Regionales Niveau, Bewohner, soziale Insti-
tutionen

Bewohner, öffentliche Institutionen

Asti Regionales Niveau, Bewohner, soziale Insti-
tutionen

Regionales Niveau, Bewohner, soziale 
Institutionen

Dublin Nationales Niveau, Stadtverwaltung, Be-
wohner, soziale Institutionen

Stadtverwaltung, Bewohner, soziale Insti-
tutionen 

Pomerania and Warmia-
Mazuria

Stadtverwaltung, Bewohner Region, öffentliche und soziale Institutio-
nen, Bewohner, Stadtverwaltung

Abbildung 15: Vergleich durchschnittlicher Mietkosten für den gesamten Ge-
bäudebestand und den Sozialen Wohnungsbau in den ROSH-Partnerregionen; 
Erstellung: IFB, 2006
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und unterstreicht, wie wichtig eine eingehende Analyse ist, um maßgeschneiderte Sanierungsmaßnahmen für 
die verschiedenen Situationen zu entwickeln.

Im Einzelnen kann angemerkt werden, dass in der Steiermark massives Mauerwerk (75 %), vorgefertigte 
Paneele (15 %), Doppelfassaden (5 %) und Beton-Skelett Bauweise mit Hochlochziegeln (5 %) vorherrschend 
sind. Letztere Gebäudetopologie wird in Italien am häufigsten eingesetzt (etwa zu 73 % in der Provinz 
Novara und Verbano-Cusio-Ossola und fast als einzige Form in der Provinz Asti). In Irland gibt es vor allem 
sowohl Gebäude mit massivem Mauerwerk (46 %) als auch Doppelfassaden (40 %) mit einem geringeren 
Prozentsatz an vorgefertigten Paneelen (12 %).
Die Altersklassen von Gebäuden und deren Energieverbrauch sind in Tabelle 2 aufgelistet. Anzumerken ist, 
dass sich der Energieverbrauch nicht immer auf die gleichen Ausgangsbedingungen bezieht (siehe Anmer-
kung).

Es war nicht möglich, aussagekräftige und schlüssige Daten über den Anteil der sanierten Gebäude zu 
sammeln, aber es kann grundsätzlich festgestellt werden, dass die Gebäude in den betrachteten Regionen 
nur teilweise saniert oder modernisiert worden sind. Die persönliche Erfahrung der Projektpartner hat jedoch 
gezeigt, dass ein großer Bedarf an technischen und vor allem finanziellen Lösungen besteht.

Weiterhin sind die unterschiedlichen Energieträger für Raumheizung und Warmwasser in den einzelnen Re-
gionen untersucht worden. In Italien und Dublin ist Gas der häufigste Energieträger (jeweils 96 % und 91 %), 
wohingegen in der Steiermark die Verwendung von Fernwärme (40 %) jene von Gas (39,8 %) übertrifft. In 
Polen beträgt der Anteil von Fernwärme und festen Brennstoffen 65 % des Energieverbrauchs für Raumwär-
me und Warmwasser, während jener von Gas 19 % erreicht.

Bezüglich des Heizungssystems stellt sich folgendes Bild dar: In der Steiermark werden vorwiegend zentrale 

Vor dem 
I. Weltkrieg

Vor dem  
II. Weltkrieg

1945–1959 1960–1979 1980–1999 seit 2000

Steiermark – Österreich

% 1 n.v. n.v. n.v. n.v. n.v. n.v.

Energieverbrauch 2 300 280 300 275 150 75

Niedersachsen – Deutschland

% 1 n.v. n.v. n.v. n.v. n.v. n.v.

Energieverbrauch 2 280 265 240 225 165 100

Novara und Verbano-Cusio-Ossola – Italien

% 1 1 17.3 14.3 32.7 32.5 2.2

Energieverbrauch 2,6 210 200 180 170 120 100

Asti – Italien

% 1 1 3 7.1 36.4 31.4 21.1

Energieverbrauch 2,6 210 200 180 170 120 100

Dublin – Irland

% 1 1 10 15 39 20 15

Energieverbrauch 3 295 295 300 308 247 131

Pommern und Ermland-Masuren – Polen

% 1 12.7 15.9 13.9 37.1 20.3 0

Energieverbrauch 4,5 290 290 290 290 195 110

Tabelle 2: Einteilung der Gebäude von Sozialwohnungen nach Alter und Energieverbrauch in den Partnerregionen
1 % Anteil Sozialwohnungen ; 2 Brutto Energieverbrauch in kWh/m²a – nur Heizung; 3 Brutto Energieverbrauch in kWh/m²a 
– Heizung und Warmwasser; 4 Netto Energieverbrauch in kWh/m²a – nur Heizung; 5 Altersklassen leicht angepasst;  
6 geschätzt; n.v.: nicht verfügbar
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Heizungssysteme (68 %) im Gebäude eingesetzt, gefolgt von Fernwärme (30 %), wobei in Italien Wohnungs- 
und Gebäudeheizungssysteme nahezu gleichermaßen eingesetzt werden (44 % und 55 %). In Irland werden 
hauptsächlich Wohnungsheizungssysteme verwendet (84 %); für die anderen Länder sind keine Daten verfüg-
bar.

Vorrichtungen für den Schutz vor Sonneneinstrahlung sind ebenfalls untersucht worden. Klimaanlagen 
sind in den Partnerländern nicht installiert und Verschattungssysteme nur teilweise vorhanden. In Italien sind 
Holzfensterläden und Rollläden installiert, in Niedersachsen werden Jalousien oft als Verschattungssystem 
genutzt.
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5. Fazit

In diesem Absatz werden die Schlussfolgerungen und die Erfahrungen aus jeder Region präsentiert.

Österreich

13,2 % des gesamten Wohnungsbestands der Steiermark zählen zum Sozialen Wohnungsbau. Dies liegt weit 
unter dem österreichischen Durchschnitt von 20,6 %. Die durchschnittliche Größe einer Standard-Sozialbau-
wohnung ist in Österreich 65,7m² groß und hat 3,4 Räume mit 2,1 Personen je Wohneinheit. Die Grundaus-
stattung in diesen sozialen Wohnbauten entspricht mit 86,4 % der Kategorie A (mit Zentralheizung, Dusche 
und Toilette), 10,6 % entsprechen der Kategorie B (ausgestattet mit Dusche und Toilette), 2 % der Kategorie 
C (Wasserversorgung und Toilette in der Wohnung) und nur 1 % gehört zur Kategorie D (ohne Wasserversor-
gung und Toilette in der Wohnung).
10 % des Sozialen Wohnungsbaus wurden nach 2000, die restlichen 90 % vor 2000 errichtet (Alter der 
sozialen Wohnbauten in Österreich: bis 1919: 7,5 %; 1919–1944: 13,4 %; 1945–1960: 18,6 %; 1961–1980: 
32,3 %; 1981–1990: 8,6 %; 1991–2000: 9,6 %; nach 2000: 9,9 %). Die meisten sozialen Wohnbauten, rund 
80 %, befinden sich in oder in der Nähe von Städten, der Rest im ländlichen Raum. Soziale Wohnbauten wer-
den zum Teil in geballter Anhäufung errichtet – selten allein stehend. Im Durchschnitt scheinen 3,9 % davon 
leer zu stehen.
Die durchschnittlichen Mietkosten im Sozialen Wohnungsbau betragen in der Steiermark 3–6 Euro je m² und 
Monat. Die Betriebskosten belaufen sich zurzeit auf ca. 20 % der Mietkosten und setzen sich zusammen aus 
Kosten für Strom, Heizung, Trinkwasser, Abwasser, Beleuchtung, Betreuung (Hausmeister) und Reinigung.

Deutschland

Nach dem 2. Weltkrieg war die Errichtung von neuen Wohnungen von elementarer Bedeutung. Das Prinzip 
des Sozialen Wohnungsbaus stellte sicher, dass jedermann ein Dach über dem Kopf hatte. Allerdings änderte 
sich die Situation in den letzten 60 Jahren: 1950 war der Sozialen Wohnungsbau darauf ausgerichtet, einer 
breiten Bevölkerung einfache Wohnungen zur Verfügung zu stellen, während zurzeit nur einkommensschwa-
che Personen Förderungen für Sozialwohnungen bekommen. Zudem hat in dieser Periode die Anzahl der 
sozialen Wohnbauten dramatisch abgenommen: 1955 wurden über 341.000 Wohnungen gefördert, 2001 
nur mehr 34.000 Wohnungen. Derzeit gibt es in Deutschland ungefähr 1,9 Millionen Sozialwohnungen, 
aber jedes Jahr fallen rund 100.000 Wohnungen aus den Rahmenbedingungen des Sozialen Wohnungsbaus 
heraus. Die Hälfte aller Wohnungen in Niedersachsen entstanden in der Zeit zwischen 1949 und 1978, in den 
Städten ohne das dazugehörige Umland liegt diese Zahl sogar zwischen 55 % und 60 %. Weitere 25 % des 
Wohnungsbestands in Niedersachsen wurden nach 1978 errichtet. Der Bedarf an Erneuerung und Moder-
nisierung ist in den Siedlungen, die nach 1945 gebaut wurden, sehr hoch. Besondere Probleme existieren 
in den größeren Siedlungen bzw. Gebäudekomplexen in den Randlagen der Städte, die zwischen 1965 und 
1975 errichtet wurden. Aufgrund der tendenziellen Entspannung am Wohnungsmarkt sowie der Zunahme 
an einkommensstarken Personen stehen mittlerweile viele Wohnungen leer. Vielerorts verbleiben nur mehr 
wirtschaftlich schwächer gestellte Bevölkerungsgruppen in diesen Wohnungen zurück. Insbesondere in diesen 
Gebieten ist es im Wohnungsbestand notwendig, die Investitionen und Anpassungen zu erhöhen.  
Die energieeffiziente Sanierung dieser Gebäude sollte unter Berücksichtigung der notwendigen Modernisie-
rungsanforderungen, z. B. in Bezug auf die Wohnnutzfläche etc., erfolgen. Dies sollte nicht nur getan werden, 
um Energieverschwendung und CO2-Emissionen zu reduzieren, sondern auch um das weitere Absinken des 
gesellschaftlichen Status’ in diesen Wohngebieten aus sozialer und wirtschaftlicher Sicht zu verhindern.


